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1. Privat 
 
1.1 Prozesskosten eines Arbeitsgerichtsprozesses als Werbungskosten  

(BFH VI R 23/10) 
 
In seiner jüngsten Rechtsprechung hat der Bundes-
finanzhof (BFH) entschieden, dass Aufwendungen, 
die aufgrund von zivil- und arbeitsgerichtlichen 
Streitigkeiten entstehen, als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden können, wenn ein hinreichend 
konkreter Zusammenhang zu den Lohneinkünften 
gegeben ist (BFH vom 09.02.2012 – VI R 23/10). 
Dies gilt auch im Fall eines Vergleichs. 
 
In dem verhandelten Fall wurde der ehemalige Ar-
beitnehmer von dem Arbeitgeber auf Schadenser-
satz verklagt, da er seine arbeitsvertragliche 
Schweigepflicht verletzt haben soll. Daraufhin ha-
ben sich beide Parteien auf einen Vergleich geei-
nigt, nach dem der Beklagte einen bestimmten Be-
trag zu leisten hatte. Diese Summe sowie den 
Selbstbehalt von der Rechtschutzversicherung hat-
te er als nachträgliche Werbungskosten geltend 
gemacht. Diese hat das Finanzamt nicht anerkannt.  
 
Der BFH war allerdings anderer Meinung: Wer-
bungskosten sind Aufwendungen, die zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen 
anfallen. Allerdings muss zwischen diesen Aufwen-
dungen und Einnahmen ein objektiver Zusammen-
hang vorliegen. Um zu entscheiden, ob dieser be-
steht, sind alle Umstände eines Einzelfalls zu wür-
digen. Zum einen ist der Zeitpunkt, in dem die Auf-
wendungen anfallen, zu betrachten, ferner müssen 
diese der Erwerbssphäre zugerechnet werden kön-
nen. Demnach können Kosten der Rechtsverfol-
gung Werbungskosten sein, wenn der Gegenstand 

des Prozesses die Einkunftsart betrifft, in deren 
Rahmen die Aufwendungen geltend getätigt wer-
den.  
 
Dies hat zur Folge, dass auch Strafverteidigungs-
kosten als Werbungskosten abgezogen werden 
können, wenn sich der Steuerpflichtige gegen einen 
Vorwurf wehrt, der durch sein berufliches Verhalten 
veranlasst war. Dies gilt auch für strafbare Hand-
lungen, solange diese im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit begangen wurden. Der wirt-
schaftliche Zusammenhang zwischen den Einnah-
men und den Aufwendungen ist insbesondere bei 
bürgerlich-rechtlichen und arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten gegeben. Ein wichtiges Indiz hierfür ist die 
Verursachung der Aufwendungen durch ein Ge-
richtsverfahren. Kommt es zu keinem Verfahren 
(weder vor dem Gericht, noch seitens der Staats-
anwaltschaft), muss bewiesen werden, dass die 
Aufwendungen nicht beruflich veranlasst waren, um 
den Abzug als Werbungskosten zu versagen. Die 
Beweislast trägt das Finanzamt.  
 
Das Urteil trägt dazu bei, dass nicht nur Rechtsver-
folgungskosten wie Beratungs-, Vertretungs- oder 
Prozesskosten als Werbungskosten anerkannt wer-
den können, sondern auch Schadensersatzzahlun-
gen, die durch das Fehlverhalten im Rahmen der 
beruflichen Tätigkeit veranlasst sind. Allerdings 
muss beachtet werden, dass der Abzug nur möglich 
ist, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich mit entspre-
chenden Kosten belastet war. 

 
 

1.2 Gesetzentwurf zum Abbau der kalten Progression 
 
Mit dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz 
zum Abbau der kalten Progression hatte sich die 
Regierungskoalition zum Ziel gesetzt zu verhindern, 
dass Lohnerhöhungen, die lediglich die Inflation 
ausgleichen, zu einem höheren Durchschnittssteu-
ersatz führen. So sollte sichergestellt werden, dass 
zukünftige Lohnerhöhungen nicht höher besteuert 
werden, ohne dass sich die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Steuerpflichtigen verändert hat.  
 
Die praktische Umsetzung sollte dadurch erfolgen, 
dass in den Jahren 2013 und 2014 der Grundfreibe-

trag in zwei Stufen von EUR 8.004 auf zunächst  
EUR 8.130 und dann auch EUR 8.354 erhöht wer-
den sollte, was zu einer Erhöhung des zu verscho-
nenden Existenzminimums führen würde. Bei einem 
Bruttoarbeitslohn für einen Alleinstehenden mit 
einem Einkommen von 30 TEUR im Jahr würde 
sich das Gesetz im Rahmen der Tarifänderung mit 
etwa 150 Euro pro Jahr auswirken. Dies entspricht 
einer Entlastung gegenüber der alten Rechtslage 
von ca. 3,4 %. Die prozentuale Steuerentlastung 
nimmt mit steigendem Einkommen ab. Bei einem 
Einkommen einer Familie mit zwei Kindern betrüge 
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die Entlastung bei einem Einkommen von 30 TEUR 
im Jahr 164 Euro. Dies entspricht einer Entlastung 
von 10,6 %. 
 
Nachdem der Bundesrat mit den Stimmen der Op-
position dem Gesetz die Zustimmung verweigert 
hat, hat die Bundesregierung den Vermittlungsaus-

schuss angerufen. Jedoch konnte der Vermittlungs-
ausschuss bislang keine Einigung erzielen. Die 
Verhandlungen wurden daher vertagt. Ein neuer 
Termin steht noch nicht fest. Die beabsichtigte Ent-
lastung der Arbeitnehmer ist damit weiter in der 
Schwebe. 

 
 

2. Unternehmen 
 
2.1 Verkauf von Betriebsvermögen an Zebragesellschaft: keine Aufdeckung stiller 

Reserven entsprechend betrieblicher Beteiligung (BFH IV R 44/09) 
 
Wie kommt das deutsche Steuerrecht zu einem 
Zebra? Der Begriff dient der bildlichen Darstellung 
einer vermögensverwaltenden Personengesell-
schaft (Zebra), deren Anteile von den einen Gesell-
schaftern im Betriebsvermögen und von den ande-
ren Gesellschaftern im Privatvermögen gehalten 
werden.  
 
Wenn die Anteile an der vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft nur von Gesellschaftern ge-
halten werden, die gewerbliche Einkünfte erzielen 
und damit den Anteil im Betriebsvermögen halten, 
wird dies zudem noch als unechte Zebragesell-
schaft bezeichnet (vgl. z.B. Zähle, DStR 2003, 1328 
ff. (1329)). Das unechte Zebra erzielt selbst z.B. 
Einkünfte aus Kapitalvermögen oder aus Vermie-
tung und Verpachtung (weiße Einkünfte), wohinge-
gen der beteiligte gewerblich tätige Gesellschafter 
betriebliche Einkünfte erzielt (schwarze Einkünfte). 
Welche steuerlichen Folgen sich aus der Struktur 
ergeben, ist seit Jahrzehnten in der Rechtspre-
chung und in der Literatur immer mal wieder ein 
Streitgegenstand, wie im vorliegenden Fall: 
 
Eine gewerblich tätige KG („KG“) veräußerte im 
Streitjahr ein Grundstück mit hohen stillen Reserven 
(ca. 7 Mio. DM) an eine vermögensverwaltende 
Personengesellschaft („Zebra“), an der die KG als 
Kommanditistin mit 99% beteiligt war. Die KG sah 
die Veräußerung des Grundstücks im Umfang ihrer 
Beteiligung nicht als Veräußerungs-/ Anschaffungs-
vorgang an. Das Finanzamt war dagegen der Mei-
nung, dass die stillen Reserven des Grundstücks 
infolge der Veräußerung aufzudecken sind und in 
vollem Umfang als steuerpflichtiger Gewinn bei der 
KG zu erfassen seien.  
 
Das Finanzgericht Niedersachsen teilte die Auffas-
sung des Finanzamtes (Urteil vom 28.09.2009, 3 K 

869/04; DStR 2010, 992). Durch die (fremdübliche) 
entgeltliche Grundstücksübertragung sei das Eigen-
tum zivilrechtlich von der KG auf die Zebragesell-
schaft übergegangen. Somit sei das Grundstück 
beim Zebra mit dem Kaufpreis als Anschaffungs-
kosten anzusetzen. Dadurch sei bei einer zukünfti-
gen Veräußerung die Besteuerung der stillen Re-
serven nicht mehr gewährleistet. Folglich seien die 
stillen Reserven aus der Grundstücksveräußerung 
bei der KG zu besteuern.  
 
Der BFH hat dagegen mit Urteil vom 26.04.2012 (IV 
R 44/09, DStR 2012, 1497 ff.) – in Anlehnung an 
bereits früher ergangene BFH-Rechtsprechung – 
anders entschieden. Die Veräußerung des Grund-
stücks der KG an die vermögensverwaltende Per-
sonengesellschaft (Zebra) führe, soweit die KG an 
dem Zebra beteiligt ist, nicht zur Aufdeckung und 
damit zur Besteuerung der stillen Reserven.  
 
Der BFH führt aus, dass sich durch die Veräuße-
rung des Grundstücks an die Zebragesellschaft das 
Betriebsvermögen der KG in Höhe der Beteiligung 
an der vermögensverwaltenden Gesellschaft nicht 
ändere. Die Wirtschaftsgüter des Zebra sind viel-
mehr nach der Bruchteilsbetrachtung anteiliges 
Betriebsvermögen des gewerblich tätigen Gesell-
schafters. Eine vermögensverwaltende Personen-
gesellschaft habe kein Betriebsvermögen.  
 
Das bedeutet, dass auch nach der entgeltlichen 
Veräußerung an die vermögensverwaltende Gesell-
schaft das Grundstück in Höhe der Beteiligung von 
99% Betriebsvermögen der KG darstellt. Insoweit 
scheidet das Grundstück nicht aus dem Betriebs-
vermögen der KG aus und es ist keine steuerpflich-
tige Veräußerung realisiert. Und diese Betrach-
tungsweise führt dazu, dass bei der späteren Ver-
äußerung des Grundstückes an einen fremden Drit-



 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 4 

ten die Besteuerung der stillen Reserven in Höhe 
des Anteils der KG gewährleistet ist.   
Nach dieser Entscheidung kann die Zebragesell-
schaft weiterhin als Gestaltungsinstrument zur Er-

zielung handelsbilanzieller Gewinne, die nicht steu-
erpflichtig sind, oder bei der steuerlichen Strukturie-
rung berücksichtigt werden. 
 

 
 

2.2 Geplante Änderung des 8b KStG im JStG 2013 
 
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Jahressteuergesetz 2013 hat der Finanzausschuss 
des Bundesrats eine Ergänzung des Gesetzent-
wurfs im Hinblick auf die Besteuerung von Streu-
besitzdividenden vorgeschlagen, der am 6. Juli 
2012 vom Bundesrat angenommen wurde. 
 
Nach den bisherigen Regelungen sind Erträge, die 
eine Körperschaft aus Beteiligungen an einer ande-
ren Körperschaft in Form von Dividenden oder Ver-
äußerungsgewinnen bei Verkauf erzielen, nach § 
8b KStG grundsätzlich steuerbefreit. Bislang gilt 
dies unabhängig von der Höhe der Beteiligungsquo-
te. Allerdings wird bei Ausschüttung von Dividenden 
durch die Gesellschaft dennoch Kapitalertragsteuer 
in Höhe von 25% (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag) 
der Bruttodividende einbehalten und an das Fi-
nanzamt abgeführt. Bei in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtigen Körperschaften als Emp-
fänger einer Dividende wird dieser Steuereinbehalt 
im Rahmen des Veranlagungsverfahrens mit der 
tatsächlichen Steuerlast verrechnet und ein etwai-
ger Überhang erstattet. 
 
Anders verhält es sich dagegen bei Dividenden-
empfängern, die weder Sitz noch Geschäftsleitung 
im Inland haben. Bei ihnen findet in Deutschland 
kein Veranlagungsverfahren statt, sondern es wird 
lediglich die Steuer in Höhe von 10% erstattet, so 
dass die einmal abgeführte Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 15% für sie grundsätzlich abgeltende 
Wirkung hat. Eine weitere Reduzierung der Belas-
tung kommt für diese ausländischen Dividenden-
empfänger nur in Betracht, wenn entweder ein 
Doppelbesteuerungsabkommen oder die Mutter-
Tochter-Richtlinie (§ 43b EStG) eingreifen. Die 
Doppelbesteuerungsabkommen sehen eine Redu-
zierung der deutschen Quellensteuer auf unter 15% 
in der Regel erst an einer Beteiligungsquote von 
25% und ein Entfallen des Kapitalertragsteuerein-
behalts auf Grundlage der Mutter-Tochter-Richtlinie 
(§ 43b EStG) setzt eine Beteiligung von mindestens 
10% voraus.  
 
In dieser Schlechterstellung ausländischer Dividen-
denempfänger mit einer Beteiligungsquote von un-

ter 10% gegenüber inländischen Dividendenemp-
fängern sah der EuGH (Az. C-284/09 v. 
20.10.2011) einen Verstoß gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit. Der Gesetzgeber sah sich insofern 
gezwungen, einen Zustand herzustellen, in dem 
inländische und ausländische Dividendenempfän-
ger gleich behandelt werden. 
 
Da die Haushaltssituation eine Gleichstellung der-
gestalt, dass auch die ausländischen Empfänger 
von Streubesitzdividenden die zunächst einbehalte-
ne Kapitalertragsteuer erstattet erhalten, nicht zu-
lässt, bleibt dem Gesetzgeber nur der andere Weg: 
nämlich auch den die inländischen Empfängern von 
Streubesitzdividenden die bisherige Steuerbefrei-
ung zu entziehen. So sieht nun die Empfehlung des 
Finanzausschusses des Bundesrats vor, Dividen-
den und Veräußerungsgewinne bei Beteiligungen 
unter 10% künftige für inländische wie ausländische 
Gesellschafter von der Steuerbefreiung des § 8b 
KStG auszunehmen. 
 
Danach bleiben künftig Dividenden und Veräuße-
rungsgewinne nur noch steuerfrei, wenn die maß-
gebliche Beteiligung zum Zeitpunkt des Beginns 
des Veranlagungszeitraums, in dem die Beträge 
zugeflossen sind, mindestens 10% des Grundkapi-
tals betragen hat oder die 10%-Grenze im Laufe 
dieses Veranlagungszeitraums erreicht wurde (z.B. 
bei unterjährigem Erwerb einer Beteiligung). Erst-
malig soll dies bereits auf den Veranlagungszeit-
raum 2012 anzuwenden sein. 
 
Damit die vom Bundesrat empfohlene Regelung 
tatsächlich Gesetz wird, muss der Bundestag dem 
Jahressteuergesetz 2013 zustimmen, worüber am 
26. Oktober 2012 beschlossen werden soll. Bei 
Zustimmung des Bundestages wäre dann noch die 
abschließende Zustimmung des Bundesrats erfor-
derlich, was für den 23. November 2012 geplant ist. 
Angesichts der europarechtlichen Vorgaben ist 
jedoch von der grundsätzlichen Einführung einer 
entsprechenden Regelung auszugehen. 
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2.3 Verkauf einer Organgesellschaft (FG Niedersachsen 6 K 140/10) 
 
Mit Urteil vom 10. Mai 2012 hat das Niedersächsi-
sche Finanzgericht (6 K 140/10) entschieden, dass 
die Veräußerung der Beteiligung an einer Organge-
sellschaft innerhalb eines Konzerns kein wichtiger 
Grund für eine steuerunschädliche Beendigung der 
Organschaft vor Ablauf der fünfjährigen Mindest-
laufzeit ist. Diese Entscheidung hat Auswirkungen 
auf zahlreiche konzerninterne Umstrukturierungen 
unter Beteiligung von Organgesellschaften. 
 
Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Die Gesellschaft X hielt zunächst sämtliche Anteile 
an der klagenden Gesellschaft Z. Zwischen der 
Klägerin Z und der X als herrschendem Unterneh-
men war im Jahr 2005 ein Gewinnabführungsver-
trag geschlossen worden. Dieser wurde auch tat-
sächlich durchgeführt. Mit Zustimmung der Finanz-
verwaltung stellte die Klägerin im Laufe des März 
2006 ihr Geschäftsjahr auf ein Geschäftsjahresende 
zum 31. März um. Mit Wirkung zum 31. März 2007 
hoben die Klägerin Z und die X den zwischen ihnen 
geschlossenen Gewinnabführungsvertrag einver-
nehmlich auf. 
 
Grund für die Aufhebung war, dass die X ihre Betei-
ligung an der Klägerin an die Y-Holding, die Ober-
gesellschaft des deutschen Teilkonzerns der Grup-
pe, veräußerte, weil eine Änderung des niederlän-
dischen Steuerrechts ohne die Veräußerung zu 
einer ungünstigen Besteuerung der Konzernmutter-
gesellschaft in Großbritannien geführt hätte. 
 
Das Finanzamt sah die Aufhebung des Gewinnab-
führungsvertrags nicht als durch einen wichtigen 
Grund i. S. d. R 60 Abs. 6 KStR gerechtfertigt an. 
Deshalb erkannte es die körperschaft- und gewer-
besteuerrechtliche Organschaft auch für das Jahr 
2006 nicht an. Hintergrund dafür ist, dass der Ge-
winnabführungsvertrag ohne wichtigen Grund vor 
Ablauf der in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG ge-
nannten Frist von fünf Jahren aufgehoben wurde, 
für die der Vertrag mindestens abgeschlossen wer-
den und tatsächlich durchgeführt werden muss, um 
eine ertragsteuerrechtliche Organschaft begründen 
zu können. 
 
Das Niedersächsische Finanzgericht teilt in seinem 
Urteil die Auffassung des Finanzamtes, dass die 
Organschaft im vorliegenden Fall nicht anzuerken-
nen ist, weil der Gewinnabführungsvertrag zwi-
schen Z und X nicht mindestens fünf Jahre lang 
durchgeführt worden sei. Die vorzeitige Beendigung 

durch Vertragsaufhebung sei nicht gemäß § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG unschädlich, weil 
die Veräußerung der Organgesellschaft Z durch die 
X innerhalb des Konzerns kein wichtiger Grund sei. 
 
Zwar erkenne die Finanzverwaltung neben anderen 
in R 60 Abs. 6 KStR auch die Veräußerung der 
Organgesellschaft als wichtigen Grund für die vor-
zeitige Beendigung eines Gewinnabführungsver-
trags an. Dem sei jedoch zumindest für eine Veräu-
ßerung innerhalb eines Konzerns nicht zu folgen. 
 
Zivilrechtlich sei die Veräußerung der Organgesell-
schaft nach herrschender Ansicht ohnehin kein 
wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündi-
gung, könne aber zwischen den Parteien des Ge-
winnabführungsvertrags als solcher vereinbart wer-
den. 
 
Das wiederum sei für das Steuerrecht nicht maß-
geblich, weil der spezifisch steuerrechtliche Zweck 
des § 14 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 KStG zu beachten sei, 
der darin liege, zu verhindern, dass durch beliebige 
Begründung und Beendigung der steuerrechtlichen 
Organschaft willkürlich die Besteuerung beeinflusst 
und Einkommen verlagert wird. Als einen in diesem 
Sinn wichtigen Grund sah das FG weder den Ver-
kauf der Organgesellschaft innerhalb des Konzerns 
noch die Änderung der steuerrechtlichen Rahmen-
bedingungen in den Niederlanden an. 
 
Bisher wurden häufig auch bei Veräußerungen von 
Organgesellschaften im Konzern Gewinnabfüh-
rungsverträge entsprechend der entsprechenden 
Vereinbarung im Vertrag aufgehoben. Das sollte für 
die zurückliegenden Veranlagungszeiträume auch 
insoweit unerheblich sein, als der Vertrag in diesen 
bereits mindestens fünf Zeitjahre (zur Maßgeblich-
keit von Zeit- statt Wirtschaftsjahren, vgl. BFH, Ur-
teil vom 12. Januar 2011, I R 3/10) Bestand hatte 
und tatsächlich durchgeführt wurde. Soll der Vertrag 
noch vor Ablauf der Fünfjahresfrist aufgrund einer 
Veräußerung im Konzern aufgehoben werden, 
empfiehlt es sich, dieses nicht ohne verbindliche 
Auskunft des zuständigen Finanzamts zu tun. 
 
Darüber hinaus lässt sich nicht sicher beurteilen, ob 
und inwieweit auch andere bisher von der Finanz-
verwaltung in R 60 Abs. 6 KStR als „wichtiger 
Grund“ anerkannte Gestaltungen (z. B. Verschmel-
zung, Spaltung oder Liquidation des Organträgers 
oder der Organgesellschaft) den strengen Kriterien 
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des Niedersächsischen Finanzgerichts genügen. 
Zumindest die dort gleichfalls genannte Einbringung 
im Konzern dürfte jedoch ebenso kritisch zu sehen 
sein wie die entsprechende Veräußerung. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung er-
tragsteuerrechtliche Organschaften unabhängig von 
ihrer Laufzeit bereits deshalb nicht anerkennt, weil 
der Gewinnabführungsvertrag eine Veräußerung 
der Beteiligung an der Organgesellschaft generell 
als wichtigen Grund für eine außerordentliche Kün-
digung zulässt, ohne dies auf Veräußerungen an 
außerhalb des Konzerns stehende Erwerber zu 
beschränken. Danach würde ein Grund für eine 
vorzeitige Beendigung ausreichen, der kein wichti-
ger Grund im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 
KStG ist, was aus Sicht der Finanzverwaltung ge-

gen einen bindenden Abschluss für mindestens fünf 
Jahre sprechen könnte. 
 
Allerdings ist gegen das Urteil des Niedersächsi-
schen Finanzgerichts beim BFH eine Revision an-
hängig (Az.: I R 45/12), so dass zu dieser Frage 
noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Daher 
sollten Steuerbescheide offengehalten werden, in 
denen die Finanzbehörden eine Organschaft rück-
wirkend nicht anerkennen, weil der Gewinnabfüh-
rungsvertrag vor Ablauf von fünf Zeitjahren aus 
wichtigem Grund gekündigt oder aufgehoben wur-
de, weil der Verkauf der Organgesellschaft im Kon-
zern nicht als wichtiger Grund im Sinne des § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG akzeptiert wurde. 
 

 
 

2.4 Besserungsoption kein rückwirkendes Ereignis (IX R 32/11) 
 
Mit Urteil vom 23.5.2012 (Aktenzeichen: IX R 32/11) 
hat der BFH darüber entschieden, ob eine Besse-
rungsoption ein sogenanntes rückwirkendes Ereig-
nis ist. Der Entscheidung lag folgender Fall zugrun-
de. 
 
Der Kläger hielt Anteile an einer GmbH, die er zum 
Teil im Jahr 2000 veräußerte. Im Rahmen der Ver-
äußerung wurde vereinbart (Besserungsoption), 
dass zusätzlich zum festen Kaufpreis ein weiterer 
Einmalbetrag (1,9 Mio. EUR) zu entrichten ist, so-
fern innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ge-
wisse Ziele erreicht werden. Diese Vereinbarung 
wurde im Jahr 2004 geändert und der zu entrich-
tende Einmalbetrag gesenkt (auf 0,7 Mio. EUR). 
Der Kläger beantragte die einkommensteuerliche 
Berücksichtigung des Einmalbetrages im Jahr 2004. 
 
Das Finanzamt sowie das Finanzgericht sahen in 
der Zahlung des Einmalbetrages ein rückwirkendes 
Ereignis mit der Folge, dass der Einmalbetrag im 
Jahr 2000 berücksichtigt wurde. Der BFH hat die 
Entscheidung des Finanzgerichts aufgehoben und 
den Einmalbetrag als nachträgliche Einkünfte be-
handelt, die in 2004 steuerbar sind.  
 

Der BFH hat mit seiner Entscheidung bestätigt, 
dass die Frage, ob ein rückwirkendes Ereignis vor-
liegt, nach materiellem Recht (hier: § 17 EStG – 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften) 
zu beurteilen ist. Maßgeblich ist, ob eine abschlie-
ßende Einigung über den Kaufpreis vorliegt. Nur 
sofern dies nicht der Fall ist, ist, nach Ansicht des 
BFHs, die Änderung des Kaufpreises ein rückwir-
kendes Ereignis. Die Änderung eines feststehenden 
Kaufpreises hingegen wirkt sich jedoch erst in dem 
Jahr aus, in dem die Änderung vereinbart worden 
ist. 
 
Die einkommensteuerlichen Folgen einer abschlie-
ßenden Vereinbarung hinsichtlich des Veräuße-
rungspreises unterscheiden sich somit von denen 
im Falle einer nicht abschließenden Vereinbarung. 
Änderungen abschließender Vereinbarungen führen 
im Jahr der Änderung zu einkommensteuerlichen 
Konsequenzen. Änderungen nicht abschließender 
Vereinbarungen hingegen wirken auf die ursprüng-
liche Vereinbarung zurück und führen im Veranla-
gungszeitraum z.B. des Verkaufs zu einkommen-
steuerlichen Konsequenzen. 
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2.5 Sanierungserlass: Zuständigkeit für Gewerbesteuer (BFH I R 24/11)  
 
Der sog. Sanierungserlass des BMF vom 27. März 
2003 gewährt sanierungsbedürftigen Unternehmen 
in bestimmten Fällen Steuererleichterungen. In dem 
Erlass ist unter anderem geregelt, wann in Sanie-
rungsfällen die gesetzlich anfallende Steuer erlas-
sen werden kann. 
 
Der Bundesfinanzhof entschied nunmehr mit sei-
nem Urteil vom 25. April 2012 (BFH I R 24/11), 
dass der Sanierungserlass weder eine allgemeine 
Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung noch 
eine allgemeine Vorschrift einer obersten Landesfi-
nanzbehörde ist. Somit kann sich aus dem Sanie-
rungserlass bei der Festsetzung des Gewerbesteu-
ermessbetrags grundsätzlich keine Zuständigkeit 
des Finanzamtes zur abweichenden Festsetzung 
des Gewerbesteuermessbetrages aus sachlichen 
Billigkeitsgründen nach § 163 S. 1 AO ergeben. 
Vielmehr sind hierfür die Gemeinden zuständig. 
 
Gegenstand des entschiedenen Falls war die Fra-
ge, wer für die Herabsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrages zuständig ist. Das Finanzamt war 
zwar der Auffassung, dass ein zu Steuervergünsti-
gungen führender Anwendungsfall des Sanierungs-
erlasses vorliege. Dennoch lehnte es die Herabset-
zung des Gewerbesteuermessbetrages ab. Es ver-
trat die Auffassung, dass hierfür die Gemeinden 
zuständig seien, da der Sanierungserlass keine 
allgemeine Verwaltungsvorschrift für die abwei-
chende Festsetzung des Gewerbesteuermessbe-
trags sei.  
 
Dieser Auffassung stimmte der BFH zu. Das Fi-
nanzamt sei für die Festsetzung niedrigerer Steuern 
im Billigkeitswege nicht zuständig. Steuern können 
nach § 163 S. 1 AO niedriger festgesetzt werden 

und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die 
Steuern erhöhen, bei der Festsetzung der Steuern 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der 
Steuern nach Lage des einzelnen Falles unbillig 
wäre. Nach § 184 Abs. 2 S. 1 AO umfasst die Be-
fugnis, Realsteuermessbeträge, zu denen auch der 
Gewerbesteuermessbetrag gehört, festzusetzen, 
auch die Zuständigkeit zum Erlass aus sachlichen 
Billigkeitsgründen. Dies gilt jedoch nur, soweit für 
solche Maßnahmen in einer allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift der Bundesregierung oder einer 
obersten Landesfinanzbehörde Richtlinien aufge-
stellt worden sind.  
 
Der BFH entschied, dass der Sanierungserlass 
weder eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der 
Bundesregierung noch eine allgemeine Verwal-
tungsvorschrift der obersten Landefinanzbehörde 
sei. Damit könne sich grundsätzlich keine Zustän-
digkeit des Finanzamtes zur abweichenden Fest-
setzung aus Billigkeitsgründen ergeben. Zuständig 
seien die Gemeinden. 
 
Somit kann der Steuerpflichtige auf Grund des Sa-
nierungserlasses nicht verlangen, dass das Finanz-
amt den Gewerbesteuermessbetrag herabsetzt. Er 
muss vielmehr bei der Gemeinde, die auf Basis des 
Gewerbesteuermessbetrags die Gewerbesteuer 
festsetzt, einen Erlass der Gewerbesteuer aus Bil-
ligkeitsgründen beantragen. 
 
Beachtenswert im Zusammenhang mit dem Urteil 
ist, dass der BFH im letzten Satz die Urteils die 
umstrittenen Fragen, ob der Sanierungserlass den 
Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbe-
halts sowie des unionsrechtlichen Beihilfeverbots 
uneingeschränkt genügt, ausdrücklich offen lässt. 

 
 

3. Umsatzsteuer 
 
3.1 EuGH-Vorlage: Umsatzsteuerbefreiungen - Mit Krankenhausbehandlung und 

ärztlicher Heilbehandlung „eng verbundener Umsatz“ 
 
Der BFH hat dem EuGH (dortiges Az. C-366/12) mit 
seinem Beschluss vom 15. Mai 2012 (V R 19/11) 
Fragen zum Umfang der Steuerfreiheit von Heilbe-
handlungen zur Vorabentscheidung vorgelegt, de-
ren Bedeutung weit über den konkreten Einzelfall 
hinausreicht. Seine Fragen beziehen sich auf Art. 
13 Teil A Abs. 1 Buchst. b und c, Abs. 2 der Richtli-

nie 77/388/EWG (6. MwSt-RL). Dieser war in den 
Streitjahren 2005 und 2006 in § 4 Nr. 14 und 16 
UStG a. F. umgesetzt. Mittlerweile finden sich diese 
Regelungen in Art. 132 Abs. 1 Buchst. b und c, Art. 
133, 134 der Richtlinie 2006/112/EG (Mehrwert-
steuersystemrichtlinie – MwStSystRL) bzw. § 4 Nr. 
14 Buchst. a bzw. b UStG. 
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Dabei geht es um die Frage, wann ein mit einer 
Krankenhausbehandlung und ärztlichen Heilbe-
handlung „eng verbundenen Umsatz“ vorliegt und 
damit ebenso wie die Behandlung selbst unter die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG 
fällt. Nach dieser Vorschrift sind Kranken-
hausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen 
einschließlich der Diagnostik, Befunderhebung, 
Vorsorge, Rehabilitation, Geburtshilfe und Hospiz-
leistungen sowie damit eng verbundene Umsätze, 
die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts er-
bracht werden, von der Umsatzsteuer befreit. Au-
ßerdem sind diese Leistungen danach befreit, wenn 
sie von anderen Einrichtungen als solchen des öf-
fentlichen Rechts erbracht werden, wenn die Ein-
richtungen bestimmte weitere Voraussetzungen 
erfüllen. Ebenso befreit § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin 
von der Umsatzbesteuerung, die im Rahmen der 
Ausübung der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilprak-
tiker, Physiotherapeut, Hebamme oder einer ähnli-
chen heilberuflichen Tätigkeit durchgeführt werden. 
In dieser Vorschrift sind die mit der Heilbehandlung 
eng verbunden Umsätze nicht erwähnt. Vor diesem 
Hintergrund wird relevant, ob die Vorschrift so zu 
verstehen ist, dass mit den Leistungen nach § 4 Nr. 
14 Buchst. a UStG eng verbundene Umsätze den-
noch unter die Befreiung fallen. 
 
Dem Beschluss des BFH lag ein Sachverhalt zu-
grunde, in dem eine gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung als Krankenhausträger ein 
Krankenhaus betrieb. In diesem Krankenhaus wur-
den Krebspatienten im Rahmen einer Chemothera-
pie mit Zytostatika behandelt. Diese Zytostatika 
wurden in der von der Gesellschaft betriebenen 
Krankenhausapotheke individuell auf die Bedürfnis-
se des konkreten Patienten hergestellt und sowohl 
für die stationäre als auch die ambulante Krebsthe-
rapie eingesetzt. Die ambulante Behandlung wurde 
teilweise durch das Krankenhaus unmittelbar (Leis-
tender ist der Krankenhausträger) und teilweise 
durch bei diesem angestellte Ärzte aufgrund einer 
persönlichen Ermächtigung selbständig (Leistender 
ist der Arzt) durchgeführt. 
 
Die Finanzverwaltung behandelt Lieferungen von 
Medikamenten durch eine Krankenhausapotheke 
im Zusammenhang mit einer ambulanten Behand-
lung grundsätzlich als steuerpflichtig (vgl. Abschn. 
4.14.6 Abs. 3 UStAE). 
 
In diesem Zusammenhang hat der BFH dem EuGH 
die Frage gestellt, ob nur Dienstleistungen „eng 

verbundene Umsätze“ im Sinne der Bestimmungen 
sein können, Lieferungen hingegen nicht. Würde 
der EuGH diese Frage bejahen, wäre die Lieferung 
der Zytostatika im konkreten Fall unter keinen Um-
ständen von der Steuerbefreiung erfasst. 
 
Schließlich fragt der BFH den EuGH, ob der „eng 
verbundene Umsatz“ durch denselben Steuer-
pflichtigen (Unternehmer) erbracht werden muss, 
der auch die Krankenhaus- oder ärztliche Heil-
behandlung erbringt. Bejahte der EuGH diese Fra-
ge, könnte die Lieferung der Zytostatika durch die 
Krankenhausapotheke (den Krankenhausträger) 
bereits aus diesem Grund kein mit der ambulanten 
Heilbehandlung „eng verbundener Umsatz“ sein, 
soweit die Heilbehandlung von den Ärzten aufgrund 
der persönlichen Ermächtigung selbständig er-
bracht wird. Krankenhausträger und Arzt sind dies-
bezüglich zwei verschiedene Unternehmer. Im Ver-
hältnis zu der vom Krankenhaus ambulant erbrach-
ten Chemotherapieleistung spielt die Antwort auf 
diese Frage keine Rolle. 
 
Schließlich möchte der BFH vom EuGH wissen, ob 
ein eng verbundener Umsatz auch im Verhältnis zu 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin 
steuerbefreit ist, die im Rahmen der Ausübung der 
Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physio-
therapeut, Hebamme oder einer ähnlichen heilbe-
ruflichen Tätigkeit durchgeführt werden (§ 4 Nr. 14 
Buchst. a UStG), obwohl § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG 
den „eng verbundenen Umsatz“ nicht erwähnt. 
Auch diese Frage ist im vorliegenden Fall nur für 
die Lieferungen der Krankenhausapotheke im Zu-
sammenhang mit der durch die selbständig tätigen 
Krankenhausärzte durchgeführten ambulanten 
Chemotherapie relevant. Sie müsste vom EuGH 
bejaht werden, damit die Lieferungen steuerfrei 
sind. 
 
Der BFH weist in dem Beschluss darauf hin, dass 
der Krankenhausträger bezüglich der Lieferungen 
von Zytostatika im unmittelbaren Wettbewerb zu 
gewerblichen Apotheken trete, die vergleichbare 
Lieferungen nur zum Regelsteuersatz ausführen 
können. Hintergrund sei jedoch, dass der Gesetz-
geber von der Möglichkeit, in diesen Fällen zumin-
dest den ermäßigten Steuersatz anzuwenden, kei-
nen Gebrauch gemacht hat. Allerdings sei die Ab-
gabe der Zytostatika durch die Krankenhausapo-
theke nicht im Wesentlichen dazu bestimmt gewe-
sen, der Krankenhausträgerin zusätzliche Einnah-
men zu verschaffen. Vielmehr diente sie vor allem 
dazu, den angestellten Krankenhausärzten die 
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selbständige Erbringung ambulanter Heilbehand-
lungsleistungen zu ermöglichen. 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch 
der Hinweis des BFH, dass die Wettbewerbs-
situation entsprechend seiner bisherigen Recht-
sprechung anders zu beurteilen sei, soweit die 
Krankenhausapotheke andere Krankenhäuser be-
liefert hätte. In diesen Fällen fehle der Bezug zu 
einer in den Räumlichkeiten des eigenen Kranken-
hauses ausgeübten Heilbehandlung. Auf diese Lie-
ferungen wird folglich auch in Zukunft die Steuerbe-
freiung grundsätzlich nicht anwendbar sein. 
 
Die Entscheidung des EuGH über die Vorlagefra-
gen wird auch für § 4 Nr. 16 UStG von Bedeutung 
sein. Nach dieser Vorschrift sind die mit dem Be-
trieb von Einrichtungen zur Betreuung und Pflege 
körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger 
Personen eng verbundenen Leistungen steuerbe-
freit. Auch hier kommt es mithin auf dem „eng ver-
bundenen Umsatz“ vergleichbare „eng verbundene 
Leistungen“ an. In den Steuerbefreiungsnormen § 4 
Nr. 20 UStG (Leistungen von Kultureinrichtungen) 

und § 4 Nr. 21 UStG (Leistungen von Schulen, 
Hochschulen, selbständigen Lehrern) ist zwar 
selbst nicht von „eng verbundenen Umsätzen“ die 
Rede. Die entsprechenden Normen der 6. MwSt-RL 
und der MwStSystRL enthalten jedoch entspre-
chende Formulierungen, so dass die Entscheidung 
des EuGH in dem vorliegenden Verfahren auch für 
diese Bestimmungen im Wege einer richtlinienkon-
formen Auslegung von Relevanz sein wird. 
 
Im Ergebnis kann die Entscheidung des EuGH zu 
den ihm vom BFH vorgelegten Rechtsfragen zu 
einer erheblichen Ausweitung der eng mit der Kran-
kenhaus- und ärztlichen Heilbehandlung verbunde-
nen Umsätzen führen. Damit könnten weitere Leis-
tungen mit engem Bezug zu entsprechenden Be-
handlungen den Steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 14 
UStG unterliegen. 
 
Es empfiehlt sich folglich, Umsatzsteuerveranla-
gungen offenzuhalten, in denen ein „eng verbunde-
ner Umsatz“ im Sinne des § 4 Nr. 14 UStG oder 
eine „eng verbundene Leistung“ nach § 4 Nr. 16 
UStG vom Finanzamt abgelehnt wurde. 

 
 

3.2 Vorsteuerabzug nur bei Verwendung der richtigen USt-ID (Bay. Landesamt f. 
Steuern 2.4.2012) 

 
Grenzüberschreitende Lieferungen innerhalb der 
EU führen zu „innergemeinschaftlichen Erwerben“. 
Sie unterliegen der Umsatzsteuer grundsätzlich in 
dem Land, in dem die Beförderung oder Versen-
dung endet. Wenn der Empfänger allerdings eine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
verwendet, die er von einem anderen EU-Land 
erhalten hat, entsteht die Umsatzsteuer auch dort, 
also doppelt. Das gilt so lange, bis der Erwerber 
nachweist, dass er den Erwerb im „richtigen“ Staat 
besteuert hat, also dem Staat, in dem die Beförde-
rung endet. 
 
Hat der Empfänger eine „falsche“ USt-IdNr. ver-
wendet, kann er diesen Nachweis als lästig empfin-
den. Zwei Ansätze scheinen in Frage zu kommen, 
auch ohne diesen Nachweis der zweiten Umsatz-
steuerlast auszuweichen: Der Empfänger könnte 
sich in dem Land, dessen Nummer er fälschlicher-
weise angegeben hat, entweder auf den Vorsteuer-
abzug oder auf eine Umsatzsteuerbefreiung nach § 
4b UStG berufen. Beides wird keinen Erfolg haben. 
 
Schon bisher war im Umsatzsteueranwendungser-
lass geregelt. dass ein Vorsteuerabzug in Deutsch-

land nicht in Frage kommt, wenn der Empfänger 
fälschlicherweise seine deutsche USt-IdNr. ange-
geben hat. Mit seinem Erlass vom 2. April 2012 
vertritt das Bayerische Landesamt für Steuern (Az. 
S-7196 1.1-3/2 St 33) nun die Auffassung, dass 
auch die Steuerbefreiung für Umsätze nach § 4b 
UStG in solchen Fällen nicht anwendbar ist.  
 
Nach § 4b UStG werden innergemeinschaftliche 
Erwerbe bestimmter Gegenstände in Deutschland 
steuerfrei gestellt – beispielsweise Wertpapiere, 
Briefmarken oder bestimmte Waren wie Kartoffeln, 
Kaffee oder Tee, die in ein Umsatzsteuerlager ein-
gelagert werden. Nach dem Erlass gilt diese Steu-
erbefreiung allerdings nur für innergemeinschaftli-
che Erwerbe, deren Beförderung oder Versendung 
tatsächlich in Deutschland endet. Die reine Ver-
wendung einer deutschen USt-IdNr. ist für die Ge-
währung dieser Steuerbefreiung nicht ausreichend. 
 
Betroffen von diesen Regelungen ist beispielsweise 
ein deutscher Unternehmer, der Tee von Großbri-
tannien in sein spanisches Umsatzsteuerlager lie-
fern lässt, bei der Bestellung aber irrtümlicherweise 
seine deutsche USt-IdNr. angibt. Die Lieferung wä-
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re dann nicht nur in Spanien, sondern auch in 
Deutschland als innergemeinschaftlicher Erwerb 
umsatzsteuerbar. Ein Abzug der Erwerbsteuer als 
Vorsteuer in Deutschland scheidet aufgrund der 
oben genannten Regelung aus. Auch die Freistel-
lung des erworbenen Tees nach § 4b UStG schei-
det aus, da die Beförderung oder Versendung nicht 
in Deutschland endet. 

Für die Praxis bedeutet der Erlass, dass genau 
darauf geachtet werden muss, welche USt-IdNr. bei 
innergemeinschaftlichen Erwerben den Lieferanten 
mitgeteilt wird. Eine Verwendung der falschen USt-
IdNr. kann je nach Warenwert für den Unternehmer 
kostspielige Folgen haben. 

 
 

4. Sonstiges 
 
4.1 Grunderwerbsteuer bei teilweise unentgeltlicher Übertragung von Anteilen an 

einer Grundstücks-GmbH zwischen Angehörigen 
 
In einem vom BFH zu entscheidenden Fall ging es 
um die teilweise unentgeltliche Übertragung von 
Anteilen an einer GmbH mit Grundbesitz zwischen 
Vater und Sohn. Gegenstand des Urteils vom 
23.5.2012 (Az.: II R 21/10) waren die Grunder-
werbsteuerbefreiungen in § 3 Nr. 2 und Nr. 6 
GrEStG. Das Urteil kommt zu einem Ergebnis, das 
jedenfalls den Laien doch erstaunen mag. 
 
Der Vater hat eine Grundstücks-GmbH in zwei 
Schritten vollständig auf seinen Sohn übertragen. 
Im ersten Schritt erhielt der Sohn 41 % unentgeltlich 
und im zweiten Schritt die verbleibenden 59 %, 
dann aber teilentgeltlich (also zu einem Entgelt 
unter Marktwert). In diesem zweiten Schritt wurde 
eine Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG verwirklicht, die grundsätzlich der Grund-
erwerbsteuer unterliegt (die kritische Schwelle liegt 
bei 95 %).  
 
Der Kläger berief sich auf zwei mögliche Grunder-
werbsteuerbefreiungsvorschriften.  
 
Steuerfrei bleiben zum einen Erwerbe von Todes 
wegen oder durch Schenkungen im Sinne des Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetzes (§ 3 Nr. 2 
GrEStG). Dafür kam ohnehin nur der Teil der Über-
tragung in Frage, der insgesamt unentgeltlich er-
folgte, weil ja nur insoweit eine Schenkung vorlag. 
Obwohl in der Befreiungsvorschrift nur von Grund-

stücksschenkungen die Rede ist, nicht von Anteils-
schenkungen, ist sie, so der BFH, auch auf Anteils-
schenkungen anwendbar. Darin liegt ein Fortschritt; 
der BFH hat insoweit seine Auffassung geändert. 
 
Für den entgeltlichen Teil berief sich der Kläger auf 
die Befreiung für Erwerbe zwischen Personen, die 
miteinander in gerader Linie verwandt sind (§ 3 Nr. 
6 GrEStG). Diese Befreiung, so das Gericht, ist 
anwendbar auf Anteilsübertragungen, bei denen in 
einem Zug 95 % oder mehr der Anteile übertragen 
werden, in dem die Grunderwerbsteuer also auf § 1 
Abs. 3 Nr. 3 oder 4 GrEStG beruht. Denn dabei 
beruhe die Grunderwerbsteuer auf einem fingierten 
Grundstückserwerb des Sohnes vom Vater, also 
auf einem fiktiven Erwerb zwischen Verwandten. 
 
In dem Streitfall aber war die Grunderwerbsteuer 
nach § 1 Abs. 3 Nr.1 GrEStG entstanden, weil die 
Anteile in zwei Schritten übertragen worden waren. 
In diesem Falle beruhe die Grunderwerbsteuer-
pflicht nicht auf einem Grundstückserwerb zwischen 
Vater und Sohn, sondern zwischen Sohn und der 
GmbH, und Sohn und GmbH seien eben nicht ver-
wandt. Also sei auch die Steuerbefreiung für Erwer-
be zwischen Verwandten nicht anwendbar. 
 
Hier wäre die Grunderwerbsteuer folglich zu ver-
meiden gewesen, wenn der Vater alle GmbH-
Anteile auf einmal übertragen hätte. 

 
 

4.2 Grunderwerbsteuer: Verlängerung der Beteiligungskette bei Personengesell-
schaften mit Grundbesitz (II R 57/09) 

 
Grunderwerbsteuer fällt nicht nur an, wenn ein 
Grundstück selbst übertragen wird. Sie kann auch 
anfallen, wenn Gesellschaftsanteile übertragen 

werden, Dabei richten sich die im Einzelnen über 
alle Maßen komplizierten Regeln danach, ob die 
grundbesitzende Gesellschaft eine Kapital- oder 
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eine Personengesellschaft ist. Bei Personengesell-
schaften entsteht Grunderwerbsteuer, wenn inner-
halb von fünf Jahren 95 % oder mehr der Anteile 
am Gesellschaftsvermögen auf neue Ge-
sellschafter übertragen werden, unmittelbar oder 
mittelbar. Das gilt als Verkauf des Grundstücks 
selbst. 
 
Der Bundesfinanzhof hat sich in seinem Ende Juni 
veröffentlichten Urteil vom 29. Februar 2012 (Az.: II 
R 57/09) mit der Zwischenschaltung einer (weite-
ren) Personengesellschaft beschäftigt. Ein Gesell-
schafter hielt 99 % der Anteile an einer Grundstück-
spersonengesellschaft selbst und 1 % an ihr über 
eine GmbH. Diese GmbH gehörte ihm zu 100 %. Er 
verlängerte nun die Beteiligungskette, indem er die 
Anteile an beiden Gesellschaften in eine weitere 
Personengesellschaft einbrachte. An ihr war er 
vermögensmäßig zu 100 % beteiligt. Das Grund-

stück "gehörte" ihm wirtschaftlich also vorher ganz 
und nachher auch. 
 
Zunächst führt diese Maßnahme zu einem schädli-
chen Gesellschafterwechsel bei der Grundstücks-
gesellschaft (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Im zweiten 
Schritt aber kommt eine "Befreiung" in Frage (§ 6 
Abs. 3 Satz 1 GrEStG). Unstrittig war in dem Fall 
die anteilige Befreiung für die Anteile an der Grund-
stücksgesellschaft, die der Gesellschafter selbst 
hielt und in die neue Personengesellschaft ein-
brachte (hier: 99 %). Strittig war aber, ob diese Be-
freiung auch für die Anteile galt, die der Gesell-
schafter nur mittelbar über die GmbH gehalten hatte 
(hier: 1 %). 
 
Die Umstrukturierung blieb, so der BFH, in voller 
Höhe ohne Grunderwerbsteuerlast. Daran änderte 
die zwischengeschaltete GmbH, eine steuerlich 
intransparente Kapitalgesellschaft, nichts.  

 
 

4.3 Überprüfbarkeit verbindlicher Auskünfte (BFH IX R 11/11) 
 
Der Bundesfinanzhof hat mit seinem Urteil vom 29. 
Februar 2012 (IX R 11/11) entschieden, dass kein 
Anspruch auf einen bestimmten rechtmäßigen In-
halt einer verbindlichen Auskunft besteht. Gegen-
stand der gerichtlichen Kontrolle sei lediglich, ob 
der zu prüfende Sachverhalt in sich schlüssig und 
nicht evident rechtsfehlerhaft sei. 
 
Nach § 89 Abs. 2 AO kann der Steuerpflichtige auf 
Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerliche 
Beurteilung von genau bestimmten, noch nicht ver-
wirklichten Sachverhalten erteilen, wenn daran im 
Hinblick auf die erheblichen steuerlichen Auswir-
kungen ein besonderes Interesse besteht.  
 
In dem von Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
beantragte der Kläger eine verbindliche Auskunft im 
Hinblick darauf, ob eine Erbbaurechtsbestellung an 
seinen Grundstücken als steuerbar zu beurteilen ist. 
Zweck der vom Kläger geplanten Gestaltung war 
die Vermeidung der Besteuerung eines Veräuße-
rungsgewinns nach § 23 Abs. 1 S. 1 EStG. Der 
Kläger begehrte mit seinem Antrag auf Erteilung 
einer verbindlichen Auskunft eine Bestätigung, dass 
die geplante Gestaltung keinen steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinn auslösen würde.  
 
Das Finanzamt stimmte der Rechtsauffassung des 
Klägers nicht zu und teilte dies in der Auskunft mit. 
Daraufhin erhob der Kläger Klage zum Finanzge-

richt mit dem Ziel, das Finanzamt zur Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft mit dem nach Auffassung 
des Klägers richtigen Inhalt zu verpflichten. Das 
Finanzgericht wies die Klage jedoch mit der Be-
gründung ab, das kein Rechtsanspruch auf Ertei-
lung des spezifischen Inhalts der vom Kläger be-
gehrten verbindlichen Auskunft bestehe. 
 
Dieser Auffassung schloss sich der Bundesfinanz-
hof in seinem Urteil an. Nach Ansicht des Gerichts 
stellt die verbindliche Auskunft eine Leistung für den 
Steuerpflichtigen dar, um ihn bei der Planung zu-
künftiger Gestaltungen zu unterstützen, insbeson-
dere ihm eine Risikoabschätzung im Vorfeld eines 
etwaigen Besteuerungsverfahrens zu erleichtern. 
Aus dieser Zwecksetzung ergibt sich nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofes, dass die verbindliche 
Auskunft lediglich den Anforderungen an ein faires 
rechtsstaatliches Verwaltungsverfahren genügen 
muss. Dies umfasst, dass das Finanzamt den dar-
gestellten Sachverhalt zutreffend erfasst haben 
muss und seine rechtliche Einordnung in sich 
schlüssig sein muss und nicht evident rechtsfehler-
haft sein darf. Die verbindliche Auskunft unterliegt 
somit keiner vollinhaltlichen Rechtmäßigkeitskon-
trolle. Diese ist nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofes nicht erforderlich, da eine verbindliche Aus-
kunft keine Bindungswirkung für die Steuerfestset-
zung entfaltet, wenn sie zu Ungunsten des Steuer-
pflichtigen rechtswidrig ist. Der Steuerpflichtige 
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kann das Finanzamt demnach nicht gerichtlich zur 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft mit dem von 
ihm begehrten Inhalt zwingen. Eine Entscheidung 
über die materielle Rechtmäßigkeit einer Steuer-
festsetzung erhält er mit der verbindlichen Auskunft 

nicht. Hierfür steht ihm der Rechtsweg gegen den 
späteren Steuerbescheid offen. Dies genügt laut 
Bundesfinanzhof den Anforderungen effektiven 
Rechtsschutzes. 

 

4.4 Steuerbarkeit von Erstattungszinsen (FG Münster 2 K 1947/00 bzw. 2 K 1950/00 E) 
 
Das Finanzgericht Münster hat mit zwei Urteilen 
vom 10. Mai 2012 (2 K 1947/00 E und 2 K 1950/00 
E) entschieden, dass Zinsen, die der Fiskus auf 
Steuererstattungen zahlt (sog. Erstattungszinsen) 
nicht notwendig steuerbar sind. Nach Auffassung 
der Richter gilt dies trotz der Gesetzesänderungen 
durch das Jahressteuergesetz 2010, die infolge 
eines BFH-Urteils ebenfalls aus dem Jahre 2010 
vorgenommen worden war.  
 
In seiner Entscheidung vom 15. Juni 2010 hatte 
bereits der BFH entschieden, dass der Gesetzgeber 
in § 12 Abs. 3 EStG die Grundsatzentscheidung 
getroffen habe, Erstattungszinsen zur Einkommens-
teuer dem nichtsteuerbaren Bereich zuzuordnen. § 
12 Abs. 3 EStG regelt, dass Steuern vom Einkom-
men sowie die auf diese Steuern entfallenden Ne-
benleistungen grundsätzlich zu den nichtabzugsfä-
higen Ausgaben gehören. 
 
Infolge des Urteils des BFH hatte der Gesetzgeber 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 S. 3 EStG eingeführt, wonach 
Erstattungszinsen den Einkünften aus Kapitalver-
mögen zugeordnet werden. 
 
Das FG Münster vertrat für Erstattungszinsen der 
Veranlagungszeiträume 1992 und 1996 in seinem 
Urteil nun die Auffassung, dass es auf die Frage, ob 
die Regelung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 S. 3 EStG auch 
rückwirkend auf die Streitjahre Anwendung finde, 

nicht ankomme. Denn § 12 Abs. 3 EStG geht dem 
FG Münster zufolge dieser Regelung als den ein-
zelnen Einkunftsarten systematisch vorangestellte 
Regelung vor, wonach Erstattungszinsen dem nicht 
steuerbaren Bereich zuzuordnen seien.  
 
Zwar stellte der BFH in seinem Urteil auch auf den 
Gleichklang der Steuerfreiheit von Erstattungszin-
sen und der Nichtabziehbarkeit der Nachzahlungs-
zinsen ab. Ein solcher Gleichklang war in dem beim 
BFH streitgegenständlichen Veranlagungszeitraum 
gegeben. Dennoch stellte sich das FG Münster auf 
den Standpunkt, dass es unerheblich sei, dass in 
den dem Urteil des FG Münster zugrunde liegenden 
Streitjahren 1992 und 1996 noch ein Abzug von 
Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben möglich 
und somit kein Gleichklang gegeben war. Eine 
Schlussfolgerung, wonach die Erstattungszinsen 
daher korrespondierend zur Abziehbarkeit der 
Nachzahlungszinsen steuerbar seien, stelle eine 
unzulässige richterliche Rechtsfortbildung dar. Das 
Gericht sah sich an die Auslegung des § 12 Abs. 3 
EStG als gesetzgeberische Grundentscheidung 
gebunden. 
 
Gegen beide Urteile wurde Revision eingelegt. Die-
se war vom FG Münster wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Rechtssache zugelassen worden. 
 

 
 

4.5 BFH hält an Doppelbelastung mit Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer auf Bau-
errichtungsleistungen bei Grundstückskauf fest 

 
In der Ausgabe des Newsletters „Steuerrecht aktu-
ell“ zum 1. Quartal 2012 hatten wir über ein Urteil 
des Niedersächsischen Finanzgerichts (7 K 192/09 
und 7 K 193/09) berichtet. Damit hatte das Gericht 
entgegen der Rechtsprechung des BFH entschie-
den, dass Leistungen aufgrund eines Bauerrich-
tungsvertrags, der im Zusammenhang mit dem 
Erwerb eines unbebauten Grundstücks abge-
schlossen wurde, nicht der Grunderwerbsteuer 

unterlägen, sondern ausschließlich der Umsatz-
steuer. 
 
Der II. Senat des BFH hat mit seinem Urteil vom 28. 
März 2012 (II R 57/10) die erste Gelegenheit ge-
nutzt, zu betonen, dass er entgegen der Ansicht 
des Niedersächsischen Finanzgerichts an seiner 
Rechtsprechung zum „einheitlichen Erwerbsgegen-
stand“ festhalte. Insbesondere beständen die vom 
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Niedersächsischen Finanzgericht erhobenen uni-
ons- und verfassungsrechtlichen Bedenken nicht. 
 
Danach nimmt der II. Senat des BFH auch weiterhin 
ein bebautes Grundstück als einheitlichen Erwerbs-
gegenstand an, wenn zwar aufgrund eines Ver-
pflichtungsgeschäfts ein unbebautes Grundstück 
erworben wird, sich aber aus weiteren Vereinba-
rungen, die mit diesem in rechtlichem oder objektiv 
sachlichem Zusammenhang stehen, ergibt, dass 
der Erwerber das beim Abschluss des Kaufvertrags 
unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält. 
Diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand unterwirft 
der Senat schließlich auch der Grunderwerbsteuer. 
 
Der für die Umsatzsteuer zuständige V. Senat des 
BFH wendet diesen grunderwerbsteuerrechtlichen 
Maßstab jedoch nicht an, so dass er die vom II. 
Senat der Grunderwerbsteuer unterworfenen Bau-
leistungen häufig nicht als nach § 4 Nr. 9 Buchst. a 
UStG umsatzsteuerfrei behandelt, obwohl nach 
dieser Vorschrift die Umsätze, die unter das Grund-
erwerbsteuergesetz fallen, steuerbefreit sind. Allein 
die Tatsache, dass das Entgelt für die Bauleistun-
gen aufgrund der Annahme eines einheitlichen Er-
werbsgegenstandes für Grunderwerbsteuerzwecke 
in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer einbezogen wird, hat nicht die Umsatzsteu-
erbefreiung zur Folge (vgl. BFH, Urteil vom 10. Sep-
tember 1992, V R 99/88). Nach den umsatzsteuer-
spezifischen Kriterien der einheitlichen Leistung 
kommt der V. Senat auch für die Umsatzsteuer 
jedoch in bestimmten Fällen zu einer einheitlich zu 
beurteilenden Leistung „bebautes Grundstück“, die 
sich aus Grundstücks und Bauleistung zusammen-
setzt (so insbesondere für die Fälle eines Bauträ-
germodells, vgl. auch BFH, Urteile vom 24. Januar 
2008, V R 42/05 und vom 19. März 2009, V R 
50/07), so dass auch beides unter die Umsatzsteu-
erbefreiung fällt. Es ergibt sich insoweit jedoch nicht 
zwingend ein Gleichlauf von grunderwerbsteuer- 
und umsatzsteuerrechtlicher Beurteilung. 

Danach wird sich weiterhin in zahlreichen Fällen der 
mit einem Grundstückserwerb rechtlich oder objek-
tiv sachlich zusammenhängenden Bauleistung eine 
Doppelbelastung aus Umsatzsteuer und Grunder-
werbsteuer auf die Bauleistung ergeben. 
 
Im vorliegenden Fall sah der II. Senat den einheitli-
chen grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsgegen-
stand dadurch als indiziert an, dass der Veräußerer 
aufgrund einer in bautechnischer und finanzieller 
Hinsicht konkreten und bis (annähernd) zur Baurei-
fe gediehenen Vorplanung ein bestimmtes Gebäu-
de auf einem bestimmten Grundstück zu einem im 
Wesentlichen festen Preis anbot und der Erwerber 
dieses Angebot annahm. Der BFH weist in dem 
Urteil außerdem darauf hin, dass ein solcher ein-
heitlicher Erwerbsgegenstand aufgrund besonderer 
Umstände auch vorliegen könne, wenn der Käufer 
das Angebot zur Errichtung des Gebäudes erst 19 
Monate nach Abschluss des Grundstückskaufver-
trags annimmt, obwohl grundsätzlich ein enger zeit-
licher Zusammenhang zum Grundstückskaufvertrag 
erforderlich sei. Solche besonderen Umstände hat 
der BFH in dem Urteilsfall als gegeben erachtet, 
weil das auf dem Grundstück bereits vorhandene 
Gebäude noch für längere Zeit fest an einen Dritten 
vermietet war und erst nach dessen Auszug mit den 
Bauleistungen (Kernsanierung) begonnen werden 
konnte. 
 
Nach diesem Urteil ist zu erwarten, dass das beim 
BFH unter dem Az. II R 7/12 anhängige Revisions-
verfahren gegen das Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts (7 K 192/09 und 7 K 193/09) zur 
Aufhebung des Urteils und aufgrund der Annahme 
eines einheitlichen Erwerbsgegenstandes zur Be-
lastung sowohl des Kaufpreises für das Grundstück 
als auch des Preises für die Bauleistungen mit 
Grunderwerbsteuer führen werden. 
 

 
 

4.6 Namentliche Nennung von Zahlungsempfängern mit Name und Wohnanschrift 
 
 
Darstellung der Rechtslage 
Der Abzug von Schulden und anderen Lasten, Be-
triebsausgaben, Werbungskosten und andere Aus-
gaben setzt voraus, dass der Steuerpflichtige dem 
Verlangen der Finanzverwaltung nachkommt, die 
Gläubiger oder die Empfänger genau zu benennen 
(§ 160 Abs. 1 Satz 1 AO). 

Verfügt der Leistende nur über die Angaben zum 
Empfänger der Leistung hinsichtlich Name und E-
Mail Adresse sowie Geburtsjahr und Geburtsmonat 
und einer gültigen Bankverbindung, die nur diesem 
Empfänger zugeordnet werden kann reicht dies für 
steuerliche Zwecke nicht aus. 
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Darstellung der Rechtslage 
Der Abzug von Schulden und anderen Lasten, Be-
triebsausgaben, Werbungskosten und andere Aus-
gaben setzt voraus, dass der Steuerpflichtige dem 
Verlangen der Finanzverwaltung nachkommt, die 
Gläubiger oder die Empfänger genau zu benennen 
(§ 160 Abs. 1 Satz 1 AO). 

Verfügt der Leistende nur über die Angaben zum 
Empfänger der Leistung hinsichtlich Name und E-
Mail Adresse sowie Geburtsjahr und Geburtsmonat 
und einer gültigen Bankverbindung, die nur diesem 
Empfänger zugeordnet werden kann reicht dies für 
steuerliche Zwecke nicht aus. 

Es wird in der Rechtsprechung und Kommentierung 
nach wie vor auf die Wohnanschrift abgestellt.  

Die heutigen Geschäftsbeziehungen, werden häufig 
über E-Mail Kontakte geschlossen. Es kann online 
bestellt werden. Die Lieferung kann durchaus an 
eine Anschrift, die abweichend von der Wohnan-
schrift ist, erfolgen. Die Zahlung durch den Kunden 
erfolgt auch. Dies stellt alles kein Problem dar.  

Problematisch wird es jedoch im Falle einer Gut-
schrift. In diesem Fall kommt es zu einer Leistung, 
die zu einer Betriebsausgabe oder andere Last 
führt. Sofern die Lieferanschrift nicht der Wohnan-
schrift entspricht, kann der Abzug der Kosten ver-
sagt werden. Die Versagung als Betriebsausgabe 
führt zu einem höheren Ergebnis und höhere Steu-
erlast. 

In einem von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft 
bearbeiten Fall, wurden die vollständigen Daten 
nicht an einem Ort gebündelt. Man verfügte in Tei-
len des Unternehmens nur über eingeschränkte 
Daten und konnte erst durch Zusammenführung 
zweier Datenbestände die vollständigen Daten vor-
halten. 

Insgesamt lässt auch hier die bisherige Rechtspre-
chung weitgehend offen, ob die erforderlichen Da-
ten zur eindeutigen Benennung des Empfängers 
einer Leistung in (nur) einem Datensatz gespeichert 
werden müssen oder ob diese auch in mehreren 
Datensätzen gespeichert werden können, die der 
Steuerpflichtige auf Verlangen der Finanzverwal-
tung ohne eigene Handlung der Finanzverwaltung 
zusammenfügen und an die Finanzverwaltung her-
ausgeben kann. Offen lässt die Rechtsprechung 
auch, welcher Zeitrahmen und Umfang zur Erfül-
lung des Verlangens gegeben sein muss. Es wird 

lediglich darauf abgestellt, dass der Rechtsgedanke 
des § 160 AO nicht so weitgehend zu verstehen ist, 
das ein Steuerpflichtiger, um den Betriebsausga-
benabzug nicht zu gefährden, in jedem Falle er-
schöpfende Ermittlungsaufgaben für das Finanzamt 
wahrzunehmen hat (BFH vom 25.11.1986; VIII R 
350/82). 

Bedeutung für die Praxis 
Der oben beschriebene Fall zeigt deutlich, dass die 
Rechtsauslegung und Rechtsprechung zeitlich ge-
sehen weit dem tatsächlichen lebensnahen Sach-
verhalten hinterherhinkt. Im Zeitalter von E-Mail und 
Internet und Postboxen ist es nicht mehr notwendig 
für die Erreichbarkeit eine postalische Wohnan-
schrift zu ermitteln. Viele Online-Geschäfte werden 
demnach abgewickelt ohne darüber nachzudenken, 
welche Konsequenzen dies hätte. 
 
Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat hier im 
Auftrag des Mandanten eine verbindliche Auskunft 
beim Finanzamt gestellt zur Klärung des vorliegen-
den Lebenssachverhalts, der bisher nicht von der 
Rechtsprechung abgedeckt wird. 
 
Mit diesem umfangreichen Verfahren wird dem 
Mandanten kurzfristig die Sicherheit gegeben, die 
Geschäftsideen entsprechend seinen Vorstellungen 
umzusetzen. Es wird umfangreicher Schaden ab-
gewendet von dem Unternehmen für den Fall, dass 
diese Tatsache in späteren Jahren aufgegriffen 
werden würde und es zu einer Versagung der Be-
triebsausgaben und sonstigen Lasten käme. 
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